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Der Begriff der «Fliegersiedlung» ist eher 
neu und erst jetzt mit den Ersatzbauten 
an der Bünti- bzw. Tottikonstrasse popu-
lär geworden, doch er erinnert bildhaft 
an den Ursprung: Angestellte der «Di-
rektion der Militärflugplätze» (DMP), die 
zuvor in Dübendorf beschäftigt waren, 
erhielten zu Beginn des Zweiten Welt-
krieges in grösserer Zahl «Buochs» als 
neuen Dienstort zugewiesen. Ab 1938 
war die zuvor lediglich als Aussenflug-
feld benützte Buochser Allmend sukzes-
sive mit Infrastrukturbauten und dann 
auch mit einer Hartbelagpiste versehen 
worden: Angesichts des drohenden Krie-
ges beabsichtigte die Armeeführung, 
ihre wenigen Flugzeuge vom exponier-
ten Standort bei Zürich auf besser ge-
schützte Plätze zu verlegen.

«Dübendorf–Buochs einfach»
Für die Angestellten hiess es dann bei-
spielsweise: «Der Militärflugplatz Bu-
ochs-Ennetbürgen wird auf den 15. Sep-
tember 1939 in Betrieb genommen und 
auf diesen Zeitpunkt wird folgendes 
Personal dorthin versetzt: Techniker 
Thut, Mechaniker Keller, Mechaniker 
Leutenegger, Mechaniker Voegeli.» 
Den Versetzten werde «das Billet 3. Kl. 
Düben dorf – Buochs einfach» und für 
den «Umzug am 30. 9. 39 … die Umzugs-
kosten» vergütet: «Die Wohnsitznahme 
hat in den Gemeinden Buochs und En-
netbürgen zu erfolgen.» 
Der deutsche Überfall auf Polen am 
1.  September 1939 beschleunigte die 
Dislokation: Bereits am 5. September 
wurde die Armeeflugpark-Kompanie III 
und so die Spezialisten für den Flug-
zeugunterhalt nach Nidwalden verlegt, 
im März 1940 gefolgt von der 1. Kompa-
nie. Es waren dies nicht nur Soldaten im 
Aktivdienst, sondern auch dutzendwei-
se Zivilpersonen, die jetzt in die Inner-
schweiz verschoben wurden und hier 
nach Wohnungen suchten. «Der Kanton 
Nidwalden», schreibt August Cueni in 
seiner Chronik des Militärflugplatzes 
Buochs, war «nicht in der Lage, den ab 
1939 auf dem neuen Flugplatz tätigen 
Bundesbediensteten genügend Woh-
nungen anzubieten.» Es hätten «unzu-
mutbare Verhältnisse» geherrscht und 
selbst Waschküchen seien als «Zimmer» 
vermietet worden.

So hilf dir selbst!
Die «fremde Fetzle» waren hier auch 
nicht wirklich willkommen. Die jun-
gen Männer waren mehrheitlich «von 

falschem Glauben» (reformiert!) und 
gewerkschaftlich organisiert. Da ab Juli 
1940 mit dem Réduit-Entscheid des Ge-
nerals eine längere Bleibe in Nidwalden 
in Aussicht stand und ein Mietwoh-
nungsmarkt praktisch inexistent war, 
griffen die Zugezogenen mit Unterstüt-
zung ihres Arbeitgebers schliesslich zur 
Selbsthilfe: Im Januar 1941 gründeten 
sie die «Wohnbaugenossenschaft des 
Personals der DMP» mit Sitz in Ennet-
bürgen. Zweck der Genossenschaft war, 
den Mitgliedern «gesunde und billige 
Wohnungen zu verschaffen». Allerdings 
blieb die Suche nach Bauland vorerst 
erfolglos – siehe oben! Erst mit der Aus-
weitung der Optik auf Stans zeichnete 
sich ein Erfolg ab: Hier hatte sich die 
Gemeinde 1940 einen Bebauungsplan 
gegeben, der nördlich der Bahnlinie eine 
fast städtische Siedlung mit rechtwinkli-
gen Strassen skizzierte. Der Eigentümer 
der Oberen Turmatt, Raymund Wagner 
(«Hefli-Raymund»), war schliesslich wil-
lens, der Genossenschaft annähernd 
14’000 m² Wiesland zu einem m²-Preis 
von 8 Franken abzutreten. 

«10 tupfgleiche Häuser»
Was sie bauen wollten, hatten die Genos-
senschafter schon länger im Kopf, näm-
lich zehn Häuser mit je vier Wohnungen 
zu drei Zimmern, einer Wohnküche, 
einem – damals überhaupt noch nicht 
selbstverständlichen – Badezimmer und 
einem Balkon. Entworfen wurde der Plan 
vom Berner Architekten Arnold Brön-
nimann, der mit seiner Konzeption der 
Architekturphilosophie Heinrich Thes-
senows folgte. Ihm zufolge sollten auch 
Arbeiterwohnungen grössere Abstände 
und eine vermehrte Durchgrünung 
aufweisen. Ein weiteres Merkmal aber 
war die serielle Bauweise: Alle Häuser 

weisen einen identischen Grundriss auf. 
Alt Landschreiber Franz Odermatt, Mit-
begründer des Innerschweizer Heimat-
schutzes, kritisierte, der «allerschönste 
Platz von Stans» werde «breitwürfig» in 
einem «von der Bauweise der Stanser 
Landschaft … losgelösten Baustil» mit 
einer «Serie von zehn tupfgleichen Häu-
sern» überbaut und meinte, die Siedlung 
«könnte schöner sein» – um nachzuschie-
ben: «Sie könnte aber auch leider sein.» 
Die «Breitwürfigkeit», die grossen Freiflä-
chen zwischen den Häusern, hatte zwei 
Gründe: Zum einen sollte sie die Mieter 
an der «Anbauschlacht» teilhaben las-
sen, zum andern waren die Häuser aus 
der Luft weniger leicht zu treffen – in un-
mittelbarer Nähe eines Militärflugplat-
zes eine Art «passiver Luftschutz» also.
Am 16. Januar 1942 fand der Spatenstich 
für die Überbauung statt und bereits am 
folgenden 11. Juli erfolgte die Aufrichte 
für die letzten drei Häuser. Kosten pro 
Haus: rund 97’400 Franken. In einem 
Faltprospekt pries die Genossenschaft 
die Wohnungen als «komfortabel und 
billig» zur Miete an: 70 Franken im Mo-
nat – vorausgesetzt, der Mieter über-
nimmt sieben Genossenschaftsscheine 
zu je 100 Franken.

Siedlung ist Denkmal
2008 hat die Gemeinde Stans die «Flie-
gersiedlung» wegen ihrer besonderen 
Gestaltung und ihrem sozialgeschicht-
lichen Hintergrund als «schutzwürdig» 
ins Bauinventar aufgenommen. Ein im 
Zuge der beabsichtigten Neubebauung 
erstelltes Experten-Gutachten von Ueli 
Habegger kam 2011 zum Schluss: «Die 
Fliegersiedlung Tottikon erfüllt die Kri-
terien, heute als Baudenkmal gewürdigt 
zu werden.»
Die Verantwortlichen der Wohnbauge-
nossenschaft liessen sich im Vorfeld 
ihrer Erneuerungsplanung auf einen in-
tensiven Dialog mit der Denkmalpflege 
ein und erkannten so auch den speziel-
len Stellenwert der Fliegersiedlung. Auf 
längere Frist hinaus dürften so zumin-
dest die vier nördlichen DMP-Häuser in 
ihrer Form bestehen bleiben – als Zeu-
gen einer ganz besonderen Zeit.

Der Bau der «Fliegersiedlung» auf der Turmatt mitten im Zweiten Welt-

krieg war eine Pioniertat. Genossenschaftliches und serielles Bauen war in 

Nidwalden neu und stiess auch auf Widerspruch. Jetzt bleibt eine Häuser-

zeile bestehen – als weltgeschichtliches und bauhistorisches Denkmal. 

Von Peter Steiner

GESCHICHTE: FLIEGERSIEDLUNG

Vier von zehn
bleiben bestehen

Der Nachdruck sämtlicher Artikel und Illustrationen ist unter Angabe der Quelle ausdrücklich erlaubt.  
Für den Verlust nicht verlangter Artikel kann die Redaktion keine Verantwortung übernehmen.

IMPRESSUM NR. 112 (4 / 2020)
 19. Jahrgang. Erscheint gratis sechsmal jährlich jeweils zu  Beginn der 
 ungeraden Monate. Redaktionsschluss für die nächste  Aus gabe ist der 
31. Juli 2020. Nummer 5/2020 erscheint am 28. August. 

Mitarbeitende dieser Nummer:  
Florian Grendelmeier, Elsbeth Flüeler, Roger Goldmann,  
Christian Hug, Susi Ettlin Wicki, Isabelle Hochreutener,  
Stephan Starkl, Stefan Zimmerli, Jonas Riedle,  Karin Schleifer,  
Martin Niederberger, Sabine Graf, Diego Balli. 
 

Grafik:  Die Waldstätter AG, St. Klara-Rain 1, Stans

Druck:  Engelberger Druck AG Stans

Auflage:  5600 Exemplare 

Redaktion:   Gemeindeverwaltung, Stansstaderstr. 18, 6370 Stans 
redaktion@stans.nw.ch

Abonnemente für Interessierte, die ausserhalb der  Gemeinde Stans 
 wohnen: STANS!, Gemeindeverwaltung, Stansstaderstr. 18, 6370 Stans.  
Kosten: 15 Franken. Für Ausland-Stanser bei derselben  Adresse für 
15 Euro pro Jahr.

Agatha Flury
Lektorat und 
Korrektorat

Peter Steiner
Redaktions-
sekretariat

Nina Laky
Redaktions-
leiterin

Lukas Arnold
Kommissions-
präsident

Daniel Abry
Redaktioneller 
Mitarbeiter

1942 aus Not gebaut, nun ein Denkmal: DMP-Siedlung auf der Oberen Turmatt.
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RÄTSEL-AUFLÖSUNG

Wo und was ist das?
Das letzte Rätsel hat Werner Staub aus Stans richtig 
gelöst: Herzlichen Glückwunsch!
Das abgebildete Objekt ist der neue Übergabeschacht 
für das Trinkwasser (Netzverbund Fronhofen, Stans –
Stansstad). Dort wird die Wassermenge gemessen, 
welche an Stansstad geliefert wird.

Wir verlosen in dieser Ausgabe 
Tickets der Stanserhorn-
Bahn. Die Infos dazu  finden 
sich in der Corona-  Bei lage  
zu den Ausflugs zielen  
in der Region.

MUSEUM: 900 JAHRE KLOSTER ENGELBERG

Patres und Schwestern 
im «Wilden Westen» 

Trouvaillen aus Klosterarchiven
Die Geschichte dieses amerikanischen 
Abenteuers wird im Dachsaal des Win-
kelriedhauses mittels Briefen und Fotos 
sowie an Hörstationen erlebbar gemacht. 
Gezeigt werden grösstenteils neu entdeck-
te Zeitzeugnisse aus den Kloster archiven 
Engelberg und Maria-Rickenbach.

Weitere Informationen:  
www.nidwaldner-museum.ch

Bild des Sioux-Häuptlings Wolf Necklace, 

das Engelberger Patres aus South Dakota 

in die Heimat schickten.
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JUSTIZ: VIER NEUE RICHTER 

Auf einen Kaffee, 
bevor es losgeht

dann da, wenn ein Gerichtsfall richtig 
kompliziert wird. 

Grundlagen vorhanden 
«Wir sind der gesunde Menschenver-
stand des Gerichts», sagt Hubert Rütti-
mann», die anderen drei nicken. «Ja, 
unsere Beurteilung erfolgt auch aus 
praktischen Gesichtspunkten», meint 
Landwirt Walter Odermatt, der 18 Jahre 
lang Landrat war. «Wir bekommen Un-
terlagen und Vorabklärungen von den 
Profi-Juristen zu den einzelnen Fällen», 
sagt Sozialarbeiterin Heidi Odermatt, 
«das schafft uns eine gute Grundlage.» 
Hansruedi Schleiss macht gerne grosse 
Bögen: «Wir probieren, eine gesamtheit-
liche Sicht der Dinge einzubringen.» 

Etwas zurückgeben 
Ob ihnen das gelingen wird? «Ja, wir 
sind alle sehr zuversichtlich», sagt Heidi 
Odermatt ohne Zögern. Warum meldet 
man sich für so eine Aufgabe? Hansrue-
di Schleiss: «Weil es uns gut geht und ich 
der Allgemeinheit etwas zurückgeben 
möchte.» So sprechen sonst nur Politi-
ker. Es ist schön, solche Sätze auch von 
Richtern zu hören. 
Gibt es Gerechtigkeit? Alle werden ernst, 
sehr ernst. «Es gibt das Recht und es gibt 
Gerechtigkeit, das ist nicht immer das 
Gleiche, weil Gerechtigkeit ein morali-
scher Begriff ist», sagt Walter Odermatt, 
und Hansruedi Schleiss ergänzt: «Aber 
es gibt die Gleichheit vor dem Gesetz 
und die Chancengleichheit, zu seinem 
Recht zu kommen. Das ist es, was wir 
versuchen zu garantieren.»
Die vier nehmen am 1. Juli ihre Arbeit 
auf und sind für vier Jahre gewählt.

CHÄSLAGER

Live-Musik:  Sommerbühne
Der kulturelle Sommer wird dieses Jahr ein ganz an-
derer sein als sonst. Trotz beeindruckender und krea-
tiver Streaming-Projekte, die zu Zeiten des Lock-
downs entstanden sind, ist eines stark spürbar: Das 
Bedürfnis nach kulturellen Vor-Ort-Erlebnissen ist 
riesig. Und genau hier setzt die «Rosenburg Sommer-
bühne» an, eine Zusammenarbeit der Wirtschaft zur 
Rosenburg, des Chäslagers und von Pillow Song. 
 Jeden Mittwoch im Juli 2020 findet um 20 Uhr ein 
Konzert im Höfligarten statt (bei Schlechtwetter im 
Chäslager). Die Gastgeber «Famous October» dürfen 
dabei jedesmal eine Gastformation für ein einstündi-
ges Konzert begrüssen. Nach den Konzerten ist die 
Bar im Chäslager offen.
Alle Infos zur Sommerbühne unter www.chaeslager.ch

Martin Niederberger

LITERATURHAUS ZENTRALSCHWEIZ

Mundart & Bichsel
Die Linguistin Alexandra Schiesser erörtert in ihrem 
Vortrag «Nidwaude – wie geht’s dir sprachlich?» ihre 
Feldforschung im Kanton Nidwalden und unterhält 
sich mit der Kuratorin der Mundart-Ausstellung 
 Jacqueline Häusler im Rahmen des «Sommers im Mu-
seum» über die Eigenarten der Nidwaldner Mundart 
(Freitag, 21. August). Mit den frühen feuilletonisti-
schen Kolumnen «Auch der Esel hat eine Seele» reist 
der 85-jährige Erzähler Peter Bichsel zur Saisoneröff-
nung des lit.z am Mittwoch, 2. September, nach Stans: 
Sein unverwechselbarer Stimm- und Sprachsound 
trifft auf die Schweizer Literaturpreisträgerin Doro-
thee Elmiger, Beat Mazenauer führt Regie; um den 
 Sicherheitsabstand zu wahren, findet dieser Anlass 
zur Saisoneröffnung in der Bibliothek des Culinarium 
Alpinum an der Mürgstrasse statt. 
Weiter im Programm: www.lit-z.ch

Sabine Graf

STANSERHORN-BAHN

Frühfahrten zum halben Preis
Für die Geduld beim Warten auf die Saison-Eröffnung 
bedankt sich die Stanserhorn-Bahn bis Ende Juli mit 
Frühfahrten bis 9.30 Uhr für minimale Fr. 14.50 (mit 
Halbtax) bzw. Fr. 29.00; der Zeitpunkt der Talfahrt ist 
frei. Für die, welche gerne abends auf den Berg reisen, 
fährt die Bahn von Donnerstag bis und mit Samstag 
jeweils bis 23 Uhr. An besonderen Veranstaltungen ist 
auf Samstag, 11. Juli, die «OldtimAir»-Flugparade an-
gesagt (Eventualdatum: 25. Juli); speziell hier: Die 
Bergfahrt ist nur mit gültigem Boarding-Pass möglich. 
Und am 15. August verkehrt die Bahn schon ab 05.15 
Uhr zum Sonnenaufgang, ebenfalls zum Spezialpreis. 
GA-Besitzer werden stets kostenlos transportiert. 
Für das Tragen von Masken besteht im öffentlichen 
Verkehr keine Pflicht. Die Stanserhorn-Bahn emp-
fiehlt sie aber immer dann, wenn der gebotene 
 Abstand nicht eingehalten werden kann. Das Perso-
nal geht mit gutem Beispiel voran.

Peter Steiner
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